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20 Das ſoeben ber die allgemeine Geltung der Ermächti⸗
gung, von den Reſervatfällen loszuſprechen Geſagte n  8 auf dieſen
ſpeciellen, nach dem Tenor des Caſus nUur für die Vergangenheit
intereſſanten Fall Anwendung. Severinus konnte alſo PTO CaSU auch
Kloſterfrauen nicht nur von nicht reſervierten, ondern auch von 74˙1
ſervierten Sünden losſprechen.

A Dir Rudolf Scherer, Univ.⸗Prof.
VII (Militärpflichtige Ordensaſpiranten.) Daſs In

jenen Ländern, die Ausübung der Militärpflicht der Ordens
geiſtlichkeit Per nefas aufoctroyiert wird, für die jugendlichen Ordens
aſpiranten große Gefahren beſtehen, verkennt niemand; in liebender
ürſorge für teſe „heranblühende Hoffnung der Kirche“ hat darum
die „Congregatio SUPer disciplina Regulari“ den Generalobern der
den für deren „militärpflichtige Untergebene“ 27 November
1892 olgende Maßregeln ert eilt

10 Die feierliche Profeſs und die Zulaſſung den heiligen
Weihen müſſen erſchoben werden bis nach vollendetem einjährigenactiven Dienſt oder on zurückgelegter geforderter Dienſtzeit.

2 Der Einjährig⸗Freiwilligendienſt ſoll auch dadurch an
empfohlen werden, daſs man Jünglingen, die zu Hoffnungenberechtigen, von Seiten des Ordens die möglichſte materielle Unter—
ützung zutheil werden la St.

3 Es iſt zweckmäßig, daſs dieſe nglinge  4  F77„  8 vor threm activen
Dienſte geiſtliche ebungen von wenigſtens zehn agen machen,auch einen Ei ihrer theologiſchen Studien nach Vollendung der
regelrechten Vorſtudien bllende haben, Uum ſo n den religiöſenVꝗ

deen und Im religiöſen (ben tiefer gegründet ſein

QAmit leſe Jünglinge ihren Beruf leichter ewahren und
eine demſelben entſprechende Aufführung den Tag egen, ſoll den⸗
ſelben ne heilſamen Ermahnungen, Leſung er und
mögli eifrigen Sacramentenempfang die auferlegt werden,ſich den von den Biſchöfen bezeichneten Geiſtlichen behufs der gei  25  2lichen ege vorzuſtellen; dieſe Geiſtlichen werden nicht ermangeln,gerade dieſen Jünglingen ihre möglichſte orgfa zuzuwenden;dies ermöglichen, ſollen die Generalobern die Provinziale éauſ⸗tragen, den betreffenden Biſchöfen Bericht zu erſtatten über ihreUntergebenen, indem ſie den jeweiligen Aufenthaltsort derſelben(Militärdienſt leiſtenden Ordensaſpiranten) bezeichnen und der
Wachſamkeit der Ordinarien empfehlen; die Biſchöfe ihrerſeits be
zeichnen den Provinzialen jene rieſter, E die conſcribiertenOrdensaſpiranten ſich wenden müſſen Anläſslich jeder Ortsver
änderung ſind dieſe Jünglinge gehalten, den Provinzial hievon zubenachrichtigen und über ihr ganzes Lehen und Treiben Mittheilungmachen; erlangen ſie während der Dienſtzeit für einige WochenUrlaub  7. ˙ müſſen ſie wenigſtens drei Tage lang geiſtliche Uebungen
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halten. Selbſtverſtändlich können die Provinziale in jenen Städten,
Häuſer thre Ordens ſich befinden, einen threr Religioſen mit

der geiſtlichen Obſorge der Conſcribierten betrauen, aben aber die
Verbindlichkeit, dem Biſchof des Ortes 1  3  ber ihre dortſelbſt Militär—⸗
dienſt leiſtenden Ordenseleven Nachricht zu geben

5 Wer nach vollendetem Militärdienſt den Beruf bewahrt
und eine entſprechende Aufführung den Tag gelegt hat, ird
In den en wiederum Ugelaſſen, hat aber allererſt geiſtliche
ebungen zu halten und kann zur feierlichen Profeſs oder den
höheren Weihen nur nach Ablauf von wenigſtens einem Jahr zu⸗
gelaſſen werden; während dieſer Probezeit für ihre Standhaftigkeit
en ſie entweder Im Profeſshauſe oder einem anderen rte von
renger klöſterlicher Diſciplin Unter Leitung eines Jahren und
Sitten reifen Ordensmanne Beweiſe threr Tugend geben und die
heiligen Studien fortſetzen. Größte Vorſicht iſt jenen gegenüber ge⸗
ordert, E＋ des Einjährig⸗Freiwilligendienſtes die gewöhnliche
länger ausgedehnte Dienſtzeit hinter ſich aben Für alle aber ſind
gefordert die Ittérae téstimoniales von elte jener Biſchöfe, mn
deren iöceſen ſie wenigſtens drei onate lang verweilt ſind; die
Vorſchriften der heiligen Canones betreff jener Defecte, welche die
Irregularität nach ſich ziehen, leiben In voller Kraft und muſs für
jeden einzelnen eventuellen Fall Uum päpſtliche ispenſe nachgeſucht
werden.

60 Die orſichtsmaßregeln Unter Nr 40. kommen auch für
jene un Anwendung, we nach der heiligen Profeſs oder nach den
heiligen Weihen für eine beträchtliche Zeit zum Militärdienſt eran⸗

wurden.
7⁰ In Ausnahms⸗ oder nicht vorhergeſehenen 0  en müſſen

die Ordens⸗Generalobern behufs ähnlicher eiſungen oder Aus⸗
nahmen dieſe heilige Congregation ſich wenden.

alzburg. IDr U N, Theologie-Profeſſor
MIII (Todtenſcheine [Matrilduplicate Über Mi:

litärperſonen Die Erläſſe der Regierung über officielle
Einſendung von Todtenſcheinen, enn eine Im Militärverbande
ſtehende Perſon geſtorben iſt, drücken ſich nicht immer derart be⸗
ſtimmt aus, daſs der Eſer ogleich Im Reinen ſein könnte, ob nicht
durch neuere Beſtimmungen ältere Vorſchriften abgeändert oder ganz
außer Geltung geſetzt werden. Dieſe Ausſage kann namentlich auf
den Erla des Miniſteriums de Innern Im Einvernehmen
mit dem Miniſterium für Cultus und Unterricht und mit dem Mi
niſterium für Landesvertheidigung vom Februar 1880,
bezogen werden. Dieſer Erlaſs ſpricht nämlich von „Sterbefällen
der dem Militär⸗-, beziehungsweiſe Landwehrſtande angehörenden
Individuen“ ganz allgemein, ohne die eiſeſte Andeutung des Um⸗
ſtandes zu machen, ob der Verſtorbene der Militärſeelſorge unter⸗


